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Verordnungen und Bekanntmachungen.

Sir. 60. Bekanntmachung.

Die Besetzung des oberschlesischen Abstimmungsgebietes durch Ententetruppen ist 
in Durchführung begriffen. Von dem Kreise Neustadt gehören zum Abstimmungsgebiet;

die Stadt Oberglogau,
die Landgemeinden Alt Kuttendorf, Altzülz, Biaschewitz, Bresnitz, Broschütz, 
Deutsch Müllmen, Deutsch Probnitz, Deutsch Rasselwitz, Dirschelwitz, 
Dobersdorf, Dobrau, Ellguth, Ellsnig, Ernestinenberg, Friedersdorf, Fröbel, 
Glöglichen, Grocholub, Jarschowitz, Kerpen, Klein Strehlitz, Körnitz, Komornik, 
Kram elan, Krobusch, Kujau, Laßwitz, Legelsdorf, Leschnig, Lobkowitz, 
Lonschnik, Mochau, Mokrau, Moschen, Neudorf, Neuhof, Neu Kuttendorf, 
Piętna, Pogosch, Polnisch Müllmen, Polnisch Olbersdorf, Polnisch Probnitz, 
Polnisch Rasselwitz, Psychod, Radstein, Repsch, Ringwitz, Rosenberg, 
Rosnochau, Schartowitz, Schelitz, Schiegau, Schlogwitz, Schreibersdorf, 
Schwärze, Schwesterwitz, Sgdschütz, Simsdorf, Siebendorf, Stöblau, Twardawa, 
Walzen, Wilkau, Zabierzan, Zellin, Zowade
und die Gutsbezirke Alt Kuttendorf, Biaschewitz, Bresnitz, Broschütz, Deutsch- 
Probnitz, Dirschelwitz freiherrlich, Dirschelwitz gräflich, Dobersdorf, Dobrau, 
Ellsnig, Friedersdorf, Fröbel, Glöglichen, Grocholub, Jarschowitz, Körnitz, 
Krobusch, Laßwitz, Lobkowitz, Mochau, Mokrau, Moschen, Neudorf, Neuhof, 
Neu Kuttendorf, Niederschartowitz, Oberschartowitz, Schloß Oberglogau, 
Piętna, Polnisch Rasselwitz, Radstein, Repsch, Rosnochau, Schelitz (Domäne), 
Schelitz (Forsten), Schlogwitz, Schreibersdorf, Schwärze, Schwesterwitz, 
Sedschütz--Servitut, Simsdorf, Stiebendorf, Stöblau, Twardawa, Walzen, 
Wiese pauliner, Zellin, Zowade.

Dieser Teil des Kreises soll nach den mit der Entente getroffenen Vereinbarungen 
am 8. d. Mts. von den deutschen Truppen geräumt und von Ententetruppen besetzt 
werden.

Da damit gerechnet werden muß, daß die östlich von Zülz in der Richtung von 
Norden nach Süden verlaufende Abstimmungsgrenze von der Entente gesperrt und 

■ dadurch die Verwaltung des Abstimmungsteiles des Kreises von der Kreisstadt 
Neustadt aus unmöglich gemacht wird, wird zur Erledigung der laufenden Verwaltungs­
geschäfte des Abstimmungsteils eine Zweigstelle der Kreisverwaltung in Oberglogau 
eingerichtet. Näheres darüber wird noch bekannt gegeben werden.

Mit der Kreisverwaltung empfindet die Kreisbevölkerung diesseits wie jenseits der 
Abstimmungsgrenze schmerzlichst die Trennung bis zum Tage der Abstimmung. Um 
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so fester wird sie im Gefühle der Zusammengehörigkeit seit altersher treu zusammen­
stehen und alles daran setzen, daß der Kreis Neustadt bleibe was er war, ungeteilt, 
ein schlesischer Kreis und ein Teil des deutschen Vaterlandes.

Neustadt O S., den 4. Februar 1920.
Der Landrat und Vorsitzende des Kreisausschusses.

I. V :
Danckelmann.

Oberschlesier!

Nach den am 9. Januar 1920 in Paris vereinbarten Bestimmungen über den Amts­
antritt des interalliierten Ausschusses in Oberschlesien tritt dieser an meiner Stelle 
an die Spitze der hiesigen Regierung und habe ich demnächst das Abstimmungs­
gebiet zu verlassen. Nahezu ein volles Jahr war es mir vergönnt, als Regierungs­
präsident und seit Anfang November 1919 gleichzeitig auch als Oberpräsident der neuen 
Provinz Oberschlesien für meine engere Heimat tätig zu sein. Gewiß sind nicht alle 
Erwartungen, die sich an meine Berufung sowie an die Errichtung der selbständigen 
Provinz knüpften, in Erfüllung gegangen. Die Verhältnisse erwiesen sich als stärker 
als der beste Wille der Regierung. Dem in meiner Kundgebung vom 17. Februar 1919 
vorgezeichneten Leitsternen der Unparteilichkeit und Gerechtigkeit bin ich 
gewissenhaft gefolgt. Wenn meine Amtstätigkeit von verschiedenen Seiten, sogar auch 
von meinen eigenen Parteifreunden, angegriffen wurde, so scheint mir dies für deren 
Unparteilichkeit zu sprechen. Die schwierigen Verhältnisse der gegenwärtigen Zeit 
mussten naturgemäß Unzufriedenheit und Missmut auslösen Es bedeutet den Kampf 
Aller gegen Alle, wenn z. B. Lebensmittel aus dem Grunde zurückgehalten werden, 
weil die Bergarbeiter nicht genügend Kohle fördern, und wenn durch Eisenbahnerstreiks 
die Versendung von Kohle und Lebensmitteln verhindert wird. Nur fleißige Arbeit 
und Genügsamkeit sowie Ordnung und alte deutsche Ehrlichkeit können uns 
wieder hochbringen,

Oberschlesier, in den nächsten Monaten sollt Ihr frei und unbeeinflußt über 
Eure Zukunft entscheiden. Es liegt also in Eurer Hand, ob Ihr beim Deutschen 
Reiche, das Ihr durch Eure Ruhmestaten von 1870/71 habt zusammenschmieden helfen, 
bleiben oder zum polnischen Reiche kommen wollt, mit dem Euch keinerlei geschicht­
liche Erinnerungen verbinden. Ihr sollt frei bestimmen, ob Ihr weiter teilnehmen 
wollt an den in der Welt einzig dastehenden sozialen und hygienischen Einrichtungen 
des Deutschen Reiches, an seinem hochentwickelten Verkehrs- und Schulwesen, an 
seinem ganzen Rechts- und Kulturleben, oder eintreten wollt in das polnische Volk, 
von dem 59 auf 100 nicht lesen und schreiben können, während wir nur 1 Analphabeten 
auf 1000 Einwohner zählen. Eure Bedenken wegen Eurer Muttersprache und Eurer 
Religionsübung sind in dem neuen deutschen Freistaat unbegründet, denn durch 
Artikel 113 der neuen Reichsverfassung ist die freie, volkstümliche Entwickelung der 
fremdsprachigen Volksteile, durch Artikel 135 die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit, 
durch Artikel 137 die Freiheit der Relegionsgesellschaften, durch Artikel 146 das 
Erziehungsrecht der Eltern und durch Artikel 149 der Relegionsunterricht gewähr­
leistet. Im Deutschen Reiche seid ihr jetzt militärfrei, während ihr in Polen als Wehr­
pflichtige gegen seine vielen Feinde werdet kämpfen müssen. Also wäget und prüfet.

Jeder ist seines Glückes Schmied.
Ganz Deutschland sieht mit Spannung Eurer Abstimmung entgegen und begleitet 

Euch mit seinen Segenswünschep.
Gott schütze unser Oberschlesien!

Oppeln, den 2. Februar 1920.
Der Oberpräsident der Provinz Oberschlesien,

B i 11 a , 
Regierungspräsident, Geh. Justizrat.
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Aufruf!

Infolge Inkrafttretens des Friedens Vertrages haben die deutschen Truppen den Re­
gierungsbezirk Oppeln mit Ausnahme der Kreise Neisse, Grottkau, Falkenberg und 
eines Teiles des Kreises Neustadt zu räumen; eine Besetzung dieses Gebietes durch 
die Truppen der alliierten Mächte steht demnächst bevor. Die Verwaltung wird nach 
Durchführung der Besetzung einem interalliierten Ausschuß mit dem Sitz in Oppeln 
unterstellt werden, der alle Befugnisse der deutschen und preußischen Regierung be­
sitzen wird. Der Ausschuß verfügt auch über jegliche Vollmacht zur Erledigung sämt­
licher Fragen, die mit der Durchführung der Friedensbedingungen verknüpft sind. 
Danach wird in dem zu besetzenden Gebiet eine Volksabstimmung stattfinden, deren 
Zeitpunkt von den Ententemächten noch festzusetzen ist, indessen nicht früher als 6 
und nicht später als 18 Monate nach dem Amtsantritt des interalliierten Verwaltungs­
ausschusses in Oberschlesien liegen wird.

Die Bevölkerung des Abstimmungsgebietes hat den Anweisungen des Ausschusses 
und der ihnen unterstellten Behörden Folge zu leisten. Da im Falle einer Wider­
setzung gegen die Behörden oder die Truppen der Ententemächte schwere Strafen 
zu gewärtigen sind, wird ein jeder gebeten, sich in das Unvermeidliche zu fügen, den 
Angehörigen der fremden Mächte mit würdiger Zurückhaltung zu begegnen, Ruhe und 
Ordnung zu bewahren und sich von jeder Ausschreitung oder Kundgebung gegen die 
Besatzungstruppen fernzuhalten. Auch die mit der Unterbringung der fremden Truppen 
und der Mitglieder des Ausschusses verbundenen Lasten müssen, in dem Bewußtsein, 
daß es sich nur um einen vorübergehenden Zustand handelt, willig getragen werden.

Oppeln, den 26. Januar 1920.

W3
Der Regierungspräsident.

B i 11 a.

Sm 20. biefeS $lonat§ rourbe itn SB alb e bet Siemtanoroi§ ber $örfter ßacgmarcggf ermorbet. 
SĄ forbere gut StaĄforfĄung nadj bem begm. ben Tätern anf unb filete eine ¡Belohnung

5000 SBłart

demjenigen git, bet ben begin, bie Säter fo gur Slngeige bringt, baß geridjtlicfje Seftrafung 
erfolgen fann.

®ine erforberliĄ roerbenbe Verteilung ber Veloijtiung bemalte iĄ mir unter ÜluSfdjlufj beS 
3łe<f)t§n)ege§ nor.

Oppeln, ben 22. Sanuar 1920. Ser SíegterwMgáprüfibeat.
> // ö U ——~

21m 14, Sanuar 1920 abenbS naĄ 10 Ußr ift ber Pfarrer Srobig in Ottmutij, Ärei8 
®ro§ Stretjlif;, auf bem §eimWege von fírappij? in bem ©arten ber Pfarrei von unbekannten 
Tätern mittelft eines au§ Seilen einer leinenen Stnbcrmüße — Wetßgrau mit blau abgefteppter 
Krempe — unb Seilen eines SatfeS ßergefteHten RnebelS burdj ©rfticfimg ermorbet worben. 
Sie Säter Wollten offenbar in bie fßfarrei eütbredjen, finb aber burd) mehrere au§ ber 
Pfarrei abgegebene $upenftgnale Verfdjeudjt Worben.

3Ą forbere gut ¡JładjforfĄung uadj bem begw. ben Sätcrn auf unb fixere eine 23e= 
looming von

3000 a»arf

demjenigen gu, ber ben begw. bie Säter fo gur SIngcige bringt, baß gerid^tlid^e Seftrafung 
^folgen fann.

Sine erforberlidj werbenbe Verteilung ber Selo^nung bemalte i<^ mir unter ÄuSfdjiuß 
3łeĄt§wege§ vor.

Oppeln, ben 21. Sannar 1920. Set? 9legietttngd|)täfit>eitt.
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** ■(/ Cefficntüdie ®ehnnnlmnd)mtg.

Serntitoguttg Her SriegSabgiibe vom SermbgetiSsimmr^S.

Auf ®runb beS § 28 Abf. 1 beS ©efefceS fiber eine firiegSabgabe Vom BermögenS- 
guwacps werben hiermit alle fßerfonen, bereu Bermögen ficfi feit bem 1. Satuiar 1914 bis 
30. 3uni 1919 um minbefteiiS 6000 SD?f. erhöht bat, int Begirfe beS ffänangamtS aufgeforbert, 
ihre ©teuerertläruug nach bem vorgefdiriebenen ßormular in ber Bett

bis %5. ^cbrwar 1920
fdfriftlid) ober mfiitblid) bor bem ginangamt in Sieitftabt DS. — fßromenabe -Jlr. 10 — 
abgugeben nnb hierbei gu verfidjern, baff bie Angaben nach beftem SBiffen unb Semiffen ge* * 
mad)t finb.

 Dr. lit) n d e, DtegieruiigSaffeffor.
*) Sie gonmilare Werben fofort nach Eingang fiberfanbt werben, begw. finb fie bon 

bjm Steuerpflichtigen pier angufoiberu.

mir. 61. Hie lanD« unB fvrftroirifrijafilUtye ItofaHverjii^ervvg.
Unfäfie, bie fiep in lanb= ober forftwirtfcpafilichen (Betrieben ereignen, werben häufig ben 

beftel)enben ¡Beftimmungen entgegen gar nicht ober nicht rechtzeitig an gezeigt.
SBir nehmen bah" Beranlaffung, auf bie §§ 1552, 1553, 1554 unb 1556 ber BeidjS- 

oerficperuitgeorbuung bom 19. Sult 1911 íjinguweifen.
piernad) ift fiber Unfall in einem verfidjerlen ¡Betriebe, bitrch ben eine in ißm befdjäftigte 

Birfon getötet ober fo Verlebt ift, baß fie ftirbt ober für meljr alS 3 Sage arbeitsunfähig 
War, bon bem Betriebsuuternehmer ober bem Betriebsleiter ber DrtSpoligeibehörbe unb 
gleichzeitig bem itreiSauSfdjuß binnen 3 Sagen nach bem Sage, an bem ber Betriebsunternehmer 
ober ber Betriebsleiter Von bem Unfälle Ä'ennfiiiS erlangt hat, angugeigen.

Sie Unfallanzeigen muffen eingeljenb nnb forgfältig abgefaßt fein, fo baß geitraubenbe 
gtfidfragen unb unnfi|eS SdjreibWerf Vermieben Werben.

Somit geprüft unb beftimrnt werben fann, ob bie von bem Unfälle betroffene fßerfon 
gu ihrer fchneßen unb gr finb liehen Teilung in einer fpeilanftalt untergubringen ift, muß in 
ber Anzeige bei Ziffer 4 unb 5 beS (formuláis, Welches von ber Steichelt'fdjen ¡Buchbruderei 
hierfelbft gu beziehen ift, bie Art unb ber ®rab ber Berle^iing, fowie inwiefern etwa für 
bie ^tilling beS Berichten geforgt ift, möglichft genau — am beften unter ÜÄitwiriung be8 
behanbelnbett ArgteS — eifichtluf) gemacht werben.

¡BetiiebSunterneßmer unb Betriebsleiter, Welche bie Angeige eines Unfalles ber CrtS» 
poligfibepßrbe unb bem $reiSauSfd)nß nicht rechtzeitig erftatten, tonnen von bem Borftanbe 
ber ©chlefifchen lanbwirtfchaftlichen BerufSgenoffenfchaft mit OrbnungSftrafe bis git 300 51RL 
belegt werben.

Sie oben begei^neten fßerfonen finb gur Abgabe ber «Steuerertlärung Verpflichtet, auch 
wenn ipnen eine befonbere Aufforberiing ober ein formular nicht angegangen ift. *)

lieber fämtlidje Buntte beS BorbrudS ift eine Erflärung abgugeben. DUchtgutreffenbeS 
iff gu fctird?fir6id?ett. BJiffcntlid) unrichtige fober unvoUftänbige Eingaben in ber &teuer= 
erflärung finb in ben §§ 27, 28 be§ Seft^ei) fiber eine íírtegSabgabe bom BermögenSgumachfe 
mit Selbftrafen unb gegebenenfalls mit Et'fängniSftrafe bis gu 5 Sauren nnb mit Berluft 
ber bürgerlichen Ehrenrechte bebroht. Sind) eine fahrläffige gutoiberhanbluug ift ftrafbar. 
Unrichtige Eingaben erftattet auch berfenige, ber Bunfte beS BorbrudeS burchftreidjt, obwohl 
er eine Erflärung hätte abgeben folien. Unvoßftänbig ift bie Erflärung and) bann, wenn 
ber Borbrud gang ober teilroeife niefit auSgefüßt wirb. Sie Prüfung, ma§ fleuerpflid}ttg 
ift unb waS nicht fleht bem fyinangamt, nicht bem Abgabepflichtigen gu.

Sie Etnfenbung fcfiriftltcher Erflärimgen bitrch bi« $oft ift gttläffig, gefchieht aber auf 
©efaßr beS AbfenberS unb bcShalb gwedmäßig mittels Eiufchreibebritfs.

SSer bie ffrift gur Abgabe ber ißm obliegenben ©teuererflärung berfänmt, wirb mit 
BwangSgelbfirafen gu ber Abgabe ungehalten, auch hat er einen ßufchlag ber gefchulbeten 
(Steuer verwirft.

Sas (fßreußifcheS ©taatSfteUeramt).
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Snfolge ber oft niele SBodjen lang erfolgten Verzögerung her Sinzeigen über Unfälle, 
toeld^e in lanb= ober forftwirtfdjaftlidjen betrieben befchäftigte ^ßerfonen betroffen §aben, ift 
°ent RreiSauiofdjufi wieberholt bie SWöglichleit entzogen worben, für eine fofortige unb red)!« 
Zeitige auSreidjenbe ärztliche Vehanblung ber Verlebten zu forgen, unb e§ ift babnrdj bie 
böHige ^jerfteHung ihrer früheren ©rroerbSfähigfeit unmöglich gemacht ober in ßrage ge= 
fteHt Worben.

3)er lanbwirtfchaftlichen VerufSgenoffenfchaft ift aber babitrd) mit nerme^rten Stenten» 
Jö^lungen eine Saft anfgebürbet Worben, weldje fiel) hätte nermeiben [affen.

@9 Wirb baßer bie rechtzeitige ©rftattung ber Unfallanzeigen zur befonberen Sßflidjt ge» 
Wacht unb e8 wirb fiinftig bie naĄbritcfiicfje Veftrafuug ber VetriebSunternehmer unb Ve=> 
triebSleiter, welche fidj babei fäumig zeigen, oljne Sladjficht erfolgen,

©ie OrtSbehörben be§ RreifeS haben bieS itnDerzüglicE) unb wieberholt auf ortsübliche 
SÖeife in ben ©emeinbeoerfammlungen zur Kenntnis ber taub» unb forfttoirtfchaftlichen Ve«= 
triebSunterneßmer z« bringen.

3eber zur Anzeige gelangte Unfall, burdj welchen eine berfiefjerte iß er fon getötet ift ober 
eine Sförperüerlehung erlitten hat, bie borauSfichtlich einen (SntfcßäbigungSanfpruch auf Srunb 
ber SteichSOerficherungSorbnung zur (Jolge haben wirb, ift gemäß ben §§ 155y bis 1567 ber 
3LV.=<0. von ber OrtSpolizeibeßörbe fobalb als möglich einer Unterfuchung za unterziehen, 
Wobei bie genaue geftftedung ber Veranlaffintg unb beS Herganges beS Unfalles, foWie bie 
5trt ber Verlegungen Wcftniliche Aufgabe bleibt, unb eS finb bemnächft bie entftanbenen 
Verhandlungen, zu benen ba§ oorgefchriebene formular zu Ocrwenben ift, unS ohne Verzug 
Dorzulegen.

Sleuftabt DS., ben 24, Sannar 1920. $er Strei8att5fd)tt6»
W*v  ------------------------------------ ---------

Mr. 62. Verhanbelt Sleuftabt £).=©., ben 19. Dezember 1919.

®riinüerttierbfteiiercrlinutig für Öen Streik Slenfinöt 0,«S.

Slufgrunb beS § 34 beS ©runberWerbfteuergefeheS Dom 12. September 1919 (9t.-®.=Vl- 
®. 1617 ff.) wirb für beu ßreiS Sleuftabt £).=©. nachftehenbe Steuerorbnung erlaffen:

§ Ł
©er ßreiS macht Don feinem Stedjte, ^ufdhläge zur ©runberwerbfteuer z« erheben, ©ebraudß.

4 2.
©er ÄreiS erhebt:

a) in ben ©emeinben, bie anfgrunb beS § 34 beS ®runberWerbfteuergefe|eS Pom 
12, September 1919 einen ^ufcßlag zur ftaatlichen ©rnnberWerbfteuer erheben, 
einen ßufchlag, ber zufammen mit bem gufcßlage ber ©emeinbe 1 0. §., minbeftenS 
aber x/s o. be§ nach § 17 a. a. £>. ber ftaatlichen Vefteuernng zugrunbe 
liegenben gemeinen SßerteS ober beS nach §§ 12—14 a. a. £). an feine Stelle 
tretenden VetrageS au&macht,

b) in ben ©emeinben, bie üon bem ihnen nad) § 34 a. a, £). zuftehenben Siechte 
feinen ©ebrauch machen, 1 b. be§ nach § 17 a, a. £). ber ftaatlichen Vefteuerung 
zugrunbe liegenben gemeinen Wertes ober be§ nad) §§ 12—14 a. a. D. an feine 
Stelle tretenden VetrageS.

5 3.
©ie Veranlagung erfolgt bitreh ben ßreiSauSfdjuß-
©ie ©emeinben unb bie ©utSbezirfe finb zur Wahrnehmung örtlicher ©efdhäfte ber 

Veranlagung unb Erhebung beS ®reiSgrunberWerbfteuerzufd)lage5 nach SInweifung beS ®rei3= 
^uSfchuffeS berpflidhtet. %m übrigen finden auf biefe Veranlagung bie §§ 62 unb 63 beS 
®°mmunalabgabengefe§eS entfpredjenbe Slnweubung.

6 4.
Stuf bie SlechtSmittel gegen bie Heranziehung — Veranlagung — zum RreiSgrunb« 

^Werbfteuerzufchlage finben bie §§ 14 2lbf. 2 unb § 11 aibfä^e 4 unb 5 beS S?reiS» unb 
^obinzialabgabengefeheS, auf bie Sladjforbernng, Verjährung unb Veitreibung bie §§ 87, 

unb 90 be§ ^ommunalabgabeugefeßeS entfprechenbe Hinwendung.



4 5.
Siefe Drbnung tritt mit bem 1. Dttober 1919 in firaft.

Slußgefertigt 9leuftabt, ben 23. Januar 1920.
Streidaudfcfjuft bed Słreifed Keußabt 

S. : Santfelmaun.

©enefjmigt auf®runb be§ Srlaffeß be§ 9Jliniftenum§ be§ Sonern tiom 20. Oftober 1919 
— Ie. gin.^SRin. II. 25922 — auf bie Sauer eineß SafjreS.

Oppeln, ben 28. $annar 1920. StegteruKgdpräftbent.
Wg &».: 9Be b er.

3lr. 63. Anordnung'

Auf Grund der §§ 58, 59, 61, 64, 71, 80 und 81 der Reichsgetreideordnung für 
die Ernte 1919 vom 20. Juni 1919 (R.-G.-Bl. S. 535) in Verbindung mit der Preußischen 
Ausführungsanweisung dazu wird für den Bezirk des Kreises Neustadt OS mit Aus­
nahme des Stadtbezirks Neustadt OS. folgendes angeordnet:

4 1. Es dürfen in Bäckeieien für den Handel nur Einheitsbrote bereitet werden§ 1. 
und zwar 

a) 
b) 
c) 
d)

Roggenbrot mit einem Verkaufsgewicht von 1800 g,
Schrotbrot — Schwarzbrot — mit einem Verkaufsgewicht von 1800 g,
Semmel mit einem Verkaufsgewicht von 70 g,
Weißbrot in Form einer Semmel oder eines Brötchens mit einem Verkaufs- 

' gewicht von 70 g-
Das Verkaufsgewicht muß bei Roggenbrot oder Schrotbrot — a und b — 24 Stun­

den nach Fertigstellung vorhanden sein.
Die Bereitung und Abgabe aller Arten von Weißbrot, wie Hörnchen, Stangen usw. 

ist verboten.
Für Zwieback mit höchstens 50 vom Hundert Weizenmehl wird ein Verkaufs­

gewicht nicht festgesetzt.
5 2. Kuchen darf an Roggen- und Weizenmehl insgesamt nicht mehr als l/10 des 

Kuchengewichts enthalten.
Diese Vorschrift bezieht sich auf jede Herstellung von Kuchen, auch auf die in 

den Haushaltungen.
Bäckereien und Konditoreien ist verboten, in Haushaltungen oder gewerblichen 

Betrieben hergestellte Kuchenteige auszubacken.
6 3. Die auf die versorgungsberechtigte Bevölkerung zur Abgabe] gelangende 

Menge wird für den Kopf und die Woche folgendermaßen festgesetzt:
1800 g Brot oder 24 Semmeln in einem Gewicht von je 70 g oder 1360 g Mehl.
Schwerstarbeiter erhalten auf Grund einer besonderen Brotkarte wöchentlich eine 

Zulage von 1100 g Brot oder 770 g Mehl,
Schwerarbeiter erhalten eine Zusatzmenge von 350 g Brot oder 245 g Mehl für 

die Kalenderwoche.
Darüber, wer zu den Schwerarbeitern gehört, entscheidet der dafür eingesetzte 

Ausschuß. Im allgemeinen gehören Fabrikarbeiter, kleine Beamte, Schreiber, Dienst­
mädchen, Schulkinder usw. nicht dazu,

Schwangere Frauen erhalten vom 6., spätestens aber vom 7. Kalendermonat der 
Schwangerschaft auf Grund einer Bescheinigung des Arztes oder der Hebamme eine 
Zulage von 500 g Brot oder 350 g Mehl für die Woche

Für Krankenhäuser und andere öffentliche und private Anstalten erfolgt durch den 
Kreisausschuß auf Antrag eine besondere Feststellung des Bedarfs von Fall zu Fall, 
wobei aber die allgemeinen Grundsätze des Absatzes 1 dieses Paragraphen zu be­
achten sind.

Die Inhaber von Gast-, Schank- oder Speisewirtschaften erhalten Brotmarken für 
ihren Gewerbetrieb nicht mehr verabfolgt und dürfen ihren Gästen nur gegen Aus­
händigung von Brotmarken oder Reichs-Reisebrotmarken Brot abgeben.



7 4, Weißbrot ist nur für Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahre und 
für kranke Personen ausschließlich aus reinem Weizenauszugsmehl herzustellen. Zu 
anderen Zwecken, insbesondere zur Vermischung mit anderen Mehlen, darf das Aus­
zugsmehl nicht verwendet werden.

Die Abgabe und Entnahme des Weißbrotes und des Zwiebacks aus Weizen­
auszugsmehl darf nur gegen die vom Kreise ausgegebenen besonderen Krankenbrot- 
marken und in der darauf angegebenen Mengen erfolgen

Kranke erhalten bei der Ortsbehörde die Krankenbrotmarken gegen Abgabe eines 
amtsärztlichen oder amtsärztlich bestätigten Zeugnisses und gegen Abgabe einer gleichen 
Menge Brotmarken. Selbstversorger können die Krankenbrotmarken in der gleichen 
Weise erhalten, müssen aber die entsprechende Getreidemenge abliefern.

Die bei den Bäckern abgegebenen Krankenbrotmarken sind getrennt von den ge­
wöhnlichen Brotmarken aufzubewahren und abzugeben.

8 5. Zur Feststellung des Verbrauchs und zur Verhütung von Umgehungen werden 
Brotkarten herausgegeben.

Diese Brotkarten gelten nur für die Woche, welche auf jeder einzelnen Karte 
abgedruckt ist, und verlieren mit dem Ablauf dieser Woche ihre Giltigkeit.

Brot und Mehl darf nur gegen diese Brotkarten und in den darauf bezeichneten 
Mengen entnommen und abgegeben werden.

Inhaber oder Betriebsleiter von Bäckereien oder Verkaufsstellen sind dafür ver­
antwortlich, daß diese Vorschrift in ihrem Betriebe befolgt wird.

9 6. Die Ausgabe der Brotkarten erfolgt durch die von dem Gemeinde-(Guts-) 
Vorsteher bestimmten Stellen. Die Brotkarten sind nur an Kreisinsassen übertragbar. 
Verboten ist die Veräußerung der Brotkarten gegen Entgelt oder an Bewohner 
anderer Kreise

§ 7. Haushaltungsvorstände, haben nur dann Anspruch auf den Bezug von Brot 
und Mehl für sich und ihre Haushaltungsangehörigen, wenn sie über einen Eigenvorrat 
an Mehl von weniger als 15 kg verfügen. Sie und die Selbstversorger dürfen Brot­
karten weder verlangen, noch annehmen. Die Haushaltungsvorstände sind verpflichtet, 
den Ortsbehörden über ihre Vorräte Auskunft zu geben.

Die Haushaltungsvorstände dürfen ihr Brot in den Bäckereien backen lassen, 
müssen aber in Bezug auf die Zusammensetzung des Teiges die Vorschriften im § 2 
dieser Anordnung befolgen und sind lediglich von der Bestimmung über das Brot- 
Gewicht frei.

§ 8. Die Abgabe von Mehl und Backwaren 'an Personen, die außerhalb des 
Kreises Neustadt wohnen, und die Ausfuhr von Mehl und Backware aus dem Kreise 
Neustadt ist verboten. Ausnahmen unterliegen der Genehmigung des Kreisausschusses.

§ 9. Der Vorsitzende des Kreisausschusses erläßt die Bestimmungen zur Aus­
führung dieser Anordnung.

§ 10. Wer den Vorschriften dieser Anordnung oder den zu ihrer Ausführung 
Erlassenen Anweisungen zuwiderhandelt, wird nach § 80 mit Gefängnis bis zu einem 
jahre und Geldstrafe bis zu 50 000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 
J¿er Versuch ist ebenfalls strafbar. Außerdem können nach § 71 derselben Ordnung 
Geschäfte, deren Inhaber oder Betriebsleiter sich in der Befolgung der Pflichten 
Unzuverlässig zeigen, die ihnen durch die erlassenen Anordnungen auferlegt sind, 
Geschlossen werden

§ 11. Diese Anordnung tritt am 9. Februar 1920 in Kraft. Vom gleichen Tage 
ab wird die Anordnung vom 30. Oktober 1919 (Kreisblatt Stück 45 S. 626) aufgehoben.

, Neustadt O. S., den 5. Februar 1920. Der Kreisausschuß,
i ' ^7 _______ Danckelmann. Lange- Menzler.

Ausführungsbestimmung
zu der Anordnung über die Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl 

im Kreise Neustadt OS. vom 5. Februar 1920.
t» 1. Brot im Sinne der vorstehenden Anordnung ist jede Backware, die nicht 
buchen ist. Kuchen ist Backware, zu deren Bereitung mehr als 10 vom Hundert
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Gewichtsteile Zucker verwendet werden. Zwieback ist also je nachdem Weißbrot oder 
Kuchen. Sofern er Weißbrot ist und mehr als 50 vom Hundert Kriegsweizenmehl 
enthält, muß er nach Gewicht verkauft werden. Als Zwieback ist die Backware an­
zusehen, die doppelseitig geröstet ist.

2. Es werden einheitliche Brotkarten für den ganzen Kreis Neustadt — ausge­
nommen den Stadtbezirk Neustadt OS — herausgegeben.

3. Pensiónate sind als Haushaltungen, nicht als Gastwirtschaften anzusehen.
4. Zimmermieter, Schlafburschen werden mit dem Haushalt zugerechnet, wenn 

sie Morgen- und Abendkost im Haushalt bekommen, ebenso Einquartierungen, wenn 
diese mit Verpflegung gewährt werden.

5. Veränderungen in der Zusammenstellung des Haushaltes sind sofort, spätestens 
bei der nächsten Empfangnahme von Brotkarten anzuzeigen.

6. Je nach der Größe des Haushaltes wird dem Verbraucher die entsprechende 
Anzahl von Brotkarten verabfolgt. Die Brotkarten lauten sämtlich auf Mehl und Brot, 
sowie Semmel Die Brotkarten werden stets für den einwöchigen Verbrauch verab­
folgt Die Brotkarten sind unübertragbar. Dem Verbraucher steht es frei, auf die 
Brotkarten Brot, Mehl oder Semmeln in jeder beliebigen Verkaufsstelle des Kreises 
zu entnehmen. Die Verbraucher haben bei der Empfangnahme der Ware die ent­
sprechenden Brotkarten oder Brotkartenabschnitte dem Verkäufer zu übergeben

7. Die Bäcker und Händler haben am Dienstag einer jeden Woche eine Ver­
brauchsnachweisung über Mehl mit den Brotkarten und Brotkartenabschnitten der Vor­
woche dem Kreisausschuß in Neustadt O.-S. einzureichen, worauf die Mehlanweisung 
erfolgt.

Zu der Verbrauchsnachweisung ist das vom Kreise gelieferte Muster zu verwenden.
Die Bäcker und Händler erhalten das Mehl nur aus der auf der Anweisung an­

gegebenen Mühle. Sie haben den Empfang des Mehles eigenhändig auf der Mehl­
anweisung zu bescheinigen. Ohne diese Empfangsbescheinigung auf der Anweisung 
dürfen die Mühlen Mehl nicht verabfolgen

8. Anträge nach § 3 der Anordnung können dem Kreisausschuß zu jeder Zeit 
vorgelegt werden.

9. Anträge auf Zusatzkarten für Schwerarbeiter und Schwangere sind durch die 
Ortsbehörde, welche die Verhältnisse des Antragstellers, insbesondere seine Beschäftigung 
zu bescheinigen hat, möglichst gesammelt bei mir einzureichen. Den Anträgen der 
Schwangeren ist die Bescheinigung des Arztes oder der Hebamme beizufügen.

Anträge, bei denen die Bedingungen des § 3 Ziffer 1 augenscheinlich nicht vor­
liegen, z. B. solche der dort genannten Personen, sind zur Ersparung von Schreibwerk 
nicht aufzunehmen, sondern ohne weiteres zurückzuweisen.

10. Die Brotkarten sind von den Ortsbehörden schriftlich bei dem Kreisausschuß 
einzufordern. Die alten Brotkarten sind sämtlich an den Kreisausschuß einzusenden.

Die Versorgungsberechtigten sind von der Gemeindebehörde namentlich in 
eine Brotkartenliste aufzunehmen, aus der sich auch die Zahl der bewilligten Zusatz­
karten ergibt. Die Endzahlen der Brotkartenliste sind dem Kommunalverbande bis 
zum 5 jeden Monats mitzuteilen.

11. Die früher erlassenen Ausführungsbestimmungen treten außer Kraft.
Neustadt OS., den 5. Februar 1920. Der Vorsitzende des Kreisausschusses, 

p ¿ . Danckelmann.

Sir. 64. öfter 9łeijjeftroimarhen.
Slitf ©ritnb bet §§ 58, 59, 61, 64, 71, 80 unb 81 ber 3teicpgetreibeorbnung für bie 

®rnte 1919 com 20. !3¡ini 1819 in Verbinbung mit ber fßreußifdjen 2lu§fü^iuugSantoeifung 
baju tottb für ben be§ ÄrtifeS Sieuftabt D®. foIgenbeS angeorbnet: Ak

4 1. § 5 ber SInorbnung be§ ft'reiSauSjdjnffeä vom 7. Sluguft 1919 (SonbltanSgabe 
beS SfreiźblotteS vom 12. Stuguft 1919 Seite 12 9lr. 528) Wirb aufgehoben.

5ln feine Stelle tritt foigenber:
„ § 5. $)en Verbrauchern finb für jeben fReifetag 5 9leifebrotmarlen über j*

50 g, ¿ufammen alfo über 250 g @ebäd auSjuhänbigen."
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§ 2. śuftHbertjanblungen gegen biefe Slnorbnung Werben nach § 13 her öorbegeidbneiert 
Slnorbnimg beftraft.

§ 3. Diefe^ Slriorbnung tritt am 5. Rebinar 1920 in Shaft.
ÜReuftabt O.=S., ben 5. gebruar 1920. StreiSauOfdjttft.

 Damfelmaun. Sange. ÜIRenjíer.

IBorftc^enbe Sluorbnnng ift fofort auf ortsübliche SSeife befanntjiimacben.
ÜReuftabt ÖS., ben 6. gebruar 1920. Per ^retsansf^ng. SeeiSgetreibefielle.

«t. 65. Slnurönuii g.

®uf (Srunb be§ ©efefceS betreffenb fööchftpreife oom 4. Sluguft 1914 in ber Raffung nom 
I 21. Januar 1915 unb ber trom ßerrn ÜRinifter für £>anbel unb Seroerbe bagu erlaffenen 

SüuSführungSbeftimmungen foroie be§ § 59 ©uchftabe a ber ÜReichSgetreibeorbnung für bie 
Srnte 1919 oom 20, %uni 1919 roerbtn für ben fíreis ÜReuftabt OS. mit Ausnahme be8 
StabtbejirtS ÜReuftabt OS. fotgenbe

<>ödbft:preife
feftgefefct:

ÜRoggenmehl 50 Sßfg, für baS */ 9 kg,
$3ei¿enmehl 53 „ „ „ ’/a kg.

SSeijenauSjugme^l 62 „ „ „ ’/*  kg.
®iefe greife gelten für ben Slein^anbel, bas ift bie unmittelbare Abgabe an ben

93erbraud)er.
^Roggenbrot 1,95 SRI. für 1800 gr,

0,97 „ „ 900 gr,
«Semmel: ans 90% igem SBeijenmebl 12 ißfg. für 1 Semmel non 70 gr

„ $¡3eijenau§8ugSmet)l 15 „ „ „ „ „ „ „
Suroiber^anblungen gegen biefe SInorbnung Werben mit Sefängniä bis ju 1 gaßre ober 

mit Seibftrafe bi§ ¡ju 10000 ÜDlt. beftraft.
83orftebenbe Slnorbnung tritt mit bem 16. gebruar 1920 in Straft.
Die Sünorbnung oom 30. December 1919 (fireiSblatt Stüd 1 für 1920 Seite 3) tritt mit 

ilblauf beS 15. fjebruar 1920 außer Straft.
ÜReuftabt OS., ben 5. fjebruar 1920. Ser Rreidanäfdjuft.

Danctelmann, BRenjler. Slitter.

Die oorftefjenbe Sünorbnung ift fofort auf ortsübliche SBeife betanntjumadjen
ÜReuftabt, ben 6. ßebruar 1920. per ^reisattsf^ng. StreiSgetreibeffette.

Jit/66 9lmerikflnifct)e§ ßod}mel)l.
3n ber 3öod)e bom 9. big 14. gebruar b. 38. Werben jebero Brottterfergungebereditigteil 

auf bie IBrotmarfe außer ber fonftigen S3rot= ober äReßlmertge noch 100 gr amert!a#if(|e8 
ÄOd)mefjl »erlauft Werben. Die SBääer haben baS 3Rehl bei ber StreiSgetrcibefteße — Wie 
baS übrige SReljl — anjuforbern unb ju »errechnen; in ÜReuftabt bei bem SRagiftrat.

fßreiS: 100 gr = 15 Üßf., 200 gr = 29 üßf., 300 gr = 44 #, 400 gr = 58 ^f., 
500 gr = 72 üßf.

tóorftehenbeS ift auf ortsübliche Sßeife befannt ^u machen.
ÜReuftabt OS., ben 30. Sanuar 1920. per ^reisattsf^ttß. 938irtf(5»ftóamt.

-------------- -------------------------------------
9lt. 67. 3it ber SBo^e Dom t»em 9« bif 14 6. Ulti. werben auf bie gleifchmarten 

Dofen mit Gorneb SBeef »ber ameritanifcher Specf »erlauft werben.
greife: für eine Dofe 6 3RL, für 1 fßfunb ameritanifcher Spetf 10,50 SW!.
SBorftehenbeS ift auf ortsübliche Sßeife betanntgumaihen.

ÜReuftabt, ben 4. Februar 1920. per ^reisatts^ttg. 35irtf($aftsamt,



«t. 68. $ergctd)tii§ ber im Sobre 1919 bei ber allgemeinen Störung flehöden ®uüen unb ffteflenbÖthe.
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berfelbe W n 1 w 1 —

n Srmler ®arb. ®t. fßrobntfe 1 10.7. 19 1
N dominium atabftein 2 Vs 11. 7. 19 1 —

Die SDłagiftrate unb bie Semeinbeooifte^er I?aben alsbalb bie fförgebüljrerf, foroeit bies no dj nidjt gefdjeljen, oon ben 
Sefi&ern nadj bem oorfte^enben SBergeidjniS eingugie^en unb an bie ÄreiS=Rommunaltaffe abgufü^ren.

9łeuftabt O®., ben 10. Mannar 1920. Ser Canérat.



Sir. 69. Brotration Ber BeriorgungSberet^tigien.

DaS Direftorhtm ber fReihSgetreibefteße hat bie DageSfopfmenge an SJle^l für bie ber*  
forgungSberechtigte Beüölferung nom 9. gebruar 1920 ab bis auf Weiteres urn 60 g herab» 
gefegt. Streduugśmittel Werben nicht gewährt

@3 hülfen beżf)alb bom 9. Sebruar 1920 ab auf jebe gange Brottarte nur 1800 g Brot 
ober 24 Semmeln im Semiente con je 70 g ober 1360 g gRepl unb auf jeben SBrottarteu» 
abfĄnitt nur 225 g Brot ober 3 Semmeln im Sewidjte bou je 70 g ober 170 g SRehl ab« 
gegeben werben.

^Roggenbrot ift bon bemfelben Dage ab nur in einem (Sewille bon 1800 g hergufteflen.
Bon bem gleiten Dage ab finb an fReifebrotmarten für jeben fReifetag nur je 5 Stücf 

über Aufammen 250 g ®ebäd auSgugeben.
Sine entfpredjenbe ilnorbnung wirb noch in biefer SBodje erlaffen unb veröffentlicht 

Werben.
Dies ift auf ortsübliche SBeife fofort befanutgamachen. Bäder unb $änbler finb be« 

fonberS in flenntnis git fefcen.
gieuftabt £).=©., ben 4. gebruar 1920. Ser ßanfrrat.

Sir. 70.----------------------------------------------------
5Bon bem $errn SRegierungSpräfibenten in Oppeln ift mir unter Begtfgnahme auf fein 

Telegramm begüglich ber §ani>habung her für baS oberfchlefifche AbftimmungSgebiet ergangenen 
Taßoerorbnung (ßreiSblatt S. 62) Hadjfteljeiibe äRitteilung gugegangen:

„$3enn and) bie fßafjoerorbnung Weiterhin milbe gehanbhabt werben foil, fo ift bodj 
beftimmt gu erwarten, haß bie (Sntentetommiffion ben TaßgWaug einführen unb fßetfonen, 
bie nicht im B,fiße eines twrfchriftSmäßigen ißaffcS finb, an ber ®in« ober AuSreife hinbern 
wirb. @3 wirb baher jeher, ber nach Beginn ber @ntentebefe&ung aus bem befetten in baS 
unbefe^te ®ebid unb umgekehrt reifen will, gut tun, fid) mit einem oorfchrlftSmäßigen Ta& 
gu oerfeheu."

3<h Weife nochmals barauf hin, baß bie Ausfertigung eines fßaffeS nur aufgrunb eine» 
Tatberichtes ber Ortspoligeibehörbe unb nach Beibringung einer unaufgegogenen Thatographie 
auS ber neueften Seit erfolgen tanu.

Die OrtSpoligeibehörbtu Werben erfucht, barauf gu achten, baß in ben Tatbericht ber 
Verwert aufgenommen wirb, baß Antrag fteáer bie preußifche Staatsangehörigkeit befifct ober 
nidjt befifct.

3Rit fRüdficht auf ben gu er Warten ben großen Anbrang werben bie für brn öffentlichen 
Berfeßr bisher feftgefehttn Sprechftnnben auf äRontag unb Donnerstag Bormittag auSgebehnt. 
Dies gilt jeboch nur für bie Ausstellung bon ^Söffen.

Die Ortsbehörben werben erfucht, in geeigneten Säßen hierauf hinguweifen.
gieuftabt OS., ben 2. Sebruar 1920. ¿et? ßanbtat.

Mr. 71. SreiStierm^iftelle Wcuftnöt.

$)er Vertreter be8 fíreiStierargteS gieuftabt, Sjerargt $enrid§, ift nach ffiofel Verfefct 
toorben.

Side bienftíídjen Schriftftücfe (mit SluSnahme ber auf bie GrgängitngSbefchau bezüglichen) 
finb, foWeit fie ben 21 b ft i m m u n g 8 teil bes Greifes betreffen, unter ber Slnfcfjrift: „ 21 u 
ben § e r r n ^reistierargt in G o f e I", foweit fie ben übrigen ÄreiSteil 
betreffen, an ben §errn ßreistier ar&t in 91 e i f f e gu fenben. 2)ieS ift auch 
bei Einreichung ber vierteljährlichen giachweifungen (ißofttarten) über bie £ricf)inenfchau unb 
bie Schlachtvieh» unb gleifdjbefchau gu beachten. $)ie ftatiftifdjen 3 a h r e 8 gufammen« 
fteHungen für 1919 finb jebodj f ä m 11 i ch an ben SreiStierargt in G o f e l gu fenben.

SDie ¿rgänguttgsbefchau in bem bem SreiStierargt gu gieuftabt übertragenen 23egir! 
übt «Schlactjthofbireftor ®olf<h in 91 e u ft a b t aus. hierauf bezügliche ®en« 
bangen finb an ihn zu richten.

2)ie DrtSvorftänbe haben biefe Verfügung bali ben gleifchbefchanern gut Kenntnis gu 
bringen.

9leuftabt £)<&., ben 4. gebruar 1920, Can&rat.
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Är. 72. 3 n I a tn m e n ft e I I u ti g
frtr |ur 3<H gelttttircn ikfHmmungen über bic (ßhtteije txxm ¿Jhtilpcrfonen 

bem unbc|X‘fctcn geut|Td)Uttb.
1. 9M bem Don ber 10. grangöfif<hen Armee befetten Sebiet:

a) Sie fReifenben ^aben fid) unter Vorlegung eines beutfdjen 9ieifepaffe§ (braunes 
$eft mit grünen Blättern) an baS .ßibilfommiffariat für ben preußifdjen Seil beS 
AbfchnitteS IV., granffurt a. SJiain, BiitterSborfplafc 27 (Sprechftunben von 
10—l.Uhr) gu toenben, baS ihnen baS frangöfifdje % if um bermittelt. @3 ift 
gWecfloS, wenn foldje ^erfonen fich unmittelbar an ben frangöfifdjen BerbinbungS= 
offfgier ober baS AbfdjnittStommanbo weuben.

11. 9latf) @lfaß»Sothringen:
ißäffe bon SJeutfdjen, bie im unbefe^ten Seutfc^lanb ihren SBo^nfi^ ^aben, müffen

a) gnr (Einreife nadj (Elfaß=2othringen burct) baS BertehrSbüro (bureau de circulation) 
in Straßburg — nicht in Sanbau —,

b) jur (Einreife in ben Brücfentopf Äe^l bnrd) baS Büro für gibile Angelegenheiten 
bei bem Brücfentopfoffigier Äe^l (bureau des affaires civiles auprés le Kommandant 
de la tete du pont de Kehl) in SM)l — nicht in Sanbau — bifiert to erben.

9leuftabt, ben 23. Januar 1920. $>er 8<mt>rat.

öchanntmarijung.
Die (Semeinbe» unb ©utSborftänbe werben erfudjt, bie fiunmarifthen SHutterroHen "für 

ben bieSfeitigen AmtSbegirf bis gum 15. Februar b. S3, behufs Berichtigung eingufenben. 
Soweit SD?uttterrollen= unb (Sebäubefteuerroüenabfchriften an Stelle ber fummarifchen SDintter» 
rollen geführt werben, finb biefe eingufenben.

gieuftabt OS., ben 31. Januar 1920. ifSrettflifidbed SEatafteramt.

(Schluß beS dtntlidjen Seils.) 

21 n 5 e i g e r (gftdjtamtlid)).

^rei'Gafm.

SJłit ©iitigteit oom 15. b. 3Jłt§. ab treten £arifei jungen im $ier= unb ©iiterüerteíjr 
unb oom 1. SJlärg b, $S. ab im ^erftnen« uno Sepädoerteijr infraft.

Slä^ete SluStunft erteilt bie Sa^nuerwaltung in üleiffe.
91 e i f f e, ben 2. gebruar 1920.

________________ Sirüiil itr Stigtr itrihfrlMtiltftlhlrit.

$>ie Włitglieber ber (Snttväffernngögenoffenfdjafl Wastel*  ftuu^enbovf werben 
hiermit gu einer

auf ÜonKtag ben 22. föebtuar 1920 nachmittags 3*/ e ^hr in bas Striegan’fdhe 
©aftbauS ^ierfelbft norgelaben.

iutsirtmi: Reuwahl des ßenoflenkbaftseornandes.

®er ®enoffenf(f)aft§t)orfte^er.
@ 4 o ig.
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SonnerStag de» 19. Februar d. $S. vormittags 11 llljr 

finbet im ©i^ungSfaale beS ßreiSoerroaltungSgebäubeS in SReuftabt ©.»®. eine 

^lifgíieber -^erfammluttg 

bt8 iiatetläubitoeii grauenberein§ für Seujlabt — £anb 

ftcitt, ¿u ber bie SRitglieber be§ Vereins ergeben# eingeíaben werben.

SageSorbnung :
1. StedjenfdbaftSberidjt über bie Sätigteit be§ SBereinS im JJahre 1919.
2. ^Rechnungslegung unb (Entlaftung be§ SorffanbeS.
3. (Entgegennahme non Einträgen. SBerfdjiebene ÍDÍitteilungen.

9łeuftabt O.--®., ben 31. Januar 1920. . t
yaterlänbijdjer graucmißretn gleuftabt ganb» 

Frau Margarete v. Choltitz, Schubert,
93orfi§enbe. Schriftführer.

3m SenoffenfcfjaftSregifter finb heute bet 
ber uuter Btffer 17 eingetragenen Senoffen» 
fdjaft folgenbe Setänberungen eingetragen 
roorben: S)ie ßirma lautet fortan: „fiotjls*  
borfer ©par- unb $arle^n$taffenoerein, ein» 
getragene ©enoffenfcfjaft mit unbef^rüntter 
Haftpflicht, fío^lSborí". Segenftanb beS Unter« 
nehmens ift ber ^Betrieb eines Spar» unb 
3)arIeIjn$taffengefd)äftS. 2115 weiteres fOlitglieb 
ift gum SBorftanbe getreten ber Häusler grang 
SÖiafur aus fíoljíborf. SRette Sa^nngen üom 
10. ©egember 1919, Setanntmacbungen fortan 
in ber SJlonatSfcfjrift be§ Sdjlefifdjen Sauern» 
bereinS unter ber ßirma ber (¿enoffenfdfaft. 
SBiHenSertlärung be§ SorftanbeS unb 3ei<hnun9 
burch groei fDlitglieber.
Amtsgericht SReuftabt 0®., 27. Januar 1920.

3m £janbel§regifter B ift fjeute bei ber unter 
8’ffer 8 eingetragenen íjiefigen 8weignieber= 
laffnng ber $>armftäbter Sant für tpanbel 
unb 3nbuftrie ba*  9Iu§fd)eiben be§ ®Htgliebe§ 
Stieberijofijeun au§ bem Sorftanbe eingetragen 
roorben.
%mtSgeri(^t 9łeuftabt £>S., 2. Rebinar 1920.

Wioli 

liefert
J. Pietsch, Sßeisetirobau, 

Äreig Sdjtoeibniií.

8luf SejugSabfcbnitt 9łr. 23 ber grünt*  
nub braunen ßebenSmitteltarten entfauen 
125 (gram nt Xdgwaren, 125 ®ramw 
8agc, 250 (gramm 9Jtarmefabe unb 
1 ÍÍ5ürfeí (250 Stamm) 93olfdnä^rfuppe.

Stuf ŚegugSabfdjnitt 9łr. 2ł bet binnen 
ßebenSmitteltarten entfallen 250 ®ramm 
9Ratmelabe.

2Iuf 0egugSnbf($nitt 9lr. 28 ber tofa unb 
selben ßebenSmittelfarten entfallen 125 gr 
^aferflotfen (íofe'i unb 2 f^ad 8üf¡*  
*utl(fy>(8peife.

Der Verlauf beginnt ÜDlontag ben 9. gebruar 
1920 für bie piefigen Kaufleute mit ben 3In- 
fangSbucbftaben A bis L, Dienstag ben 3,gebr. 
1920 mit ben Sinfanggbudjftaben M bis Z.

Die Raufleute aom ßanbe maßen fid) .auf 
üe nädjftfolgenben Sage verteilen.

Sleuftabt OS., ben 4. Februar 1920.
gebens» unb guttermittelßeHe 

bed Streifed 9?enftabt 08.
ßebenSmitiel = Sommiffion.

Die SluSfü^rung aon 
loiiilifftriidjtn Irleitrn 

jeher '2lrt, mie ®(^lageinteilttttg. fßar» 
$eüiernng, ^oriftüreibungdmeffungen 

übernimmt
Englisch, 9iegierung8lanbmeffer, 

9teuftabt 08, fiebertet 27, I.
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Sim 3. b. ©Its. abenbS 6’/? Uljr mürben bier 58 leiste SItferpfer&e geftefjktt.
Äuf iljre SBiebererlangung roirb eineWÍoijniing non 1000 Bit 

gugeftdjert.
Signalement: 1, braune Stute oljne Slbjeidjen, 8 %a^re alt, Sröße 1,60 SDleter, 

[teil gefeffelt, 9tarbe an ber reaten Sc^amltppe, coupierter Seaman;, 
jebodj lang geroadjfen, etroa§ fifelig.

2. brauner SBallad), langer Sd&roanj, lange SDläbne, 8 Saíjre alt, 
Srö^e 1,60 iDłeter, tiuftet ettoaä.

®ut 3arfd^totoi^ bet ^roSfau, 

Äreis C^peln.

mnHti« i 

ftnb noth vorrätig! ■ 

' */ 4 Büfett, 1 kg unb 1 Viter.

SReuftabt OS.Z bett 21. -Satinar 1920.

gebend*  unb ^utternrittelfłeUe B 

Be§ SlreifeS 91eiiftabt D.s®.

10 Zentner""'

(aüd) in Heinen fßoften) »erlauft
Paul Heese, ©ilfcer&erg 

(Beg. BreSIau).
Gold, Silber, Münz»

leben poften tauft ¡$u ^ö^fien greifen
Arii, ^arlottenburg, 

Otofmeuflrate 3.

Chauffeur 

fucbt Stellung.

güljrerfáiein über fämtlid^e fjaljrgeuge. 123at)re 
im ¡Beruf, mit ^Reparaturen Vertraut. Offerten 
unter T. C. an bie ®$ppeb. b. BL erbeten.

tlił fi*  A •! roetben fauber unb billigt 
</l ÄU J Ä UJ lÄ angefertigt in ber
Sirei6blatíí5)rudterci.
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Hierdurch gestatten wir uns, die Genossenschaften 
unseres Verbandes im Kreise Neustadt O.-S. zu einer

Versammlung

auf Dienstag den 10. Februar d. Js. vormittags 10 Uhr 

im kleinen Saale der Brauerei Winter, Neustadt, Ober­

vorstadt 16, mit folgender
Tagesordnung 

ergebenst einzuladen.

1. Eröffnung der Versammlung.
2. Bericht über die Geschäftsergebnisse der länd­

lichen Genossenschaften im Kreise Neustadt OS.

3. Die neuen Steuern und die Genossenschaften. 
Berichterstatter: Direktor Thum.

4. Zinspolitik und Geschäftsführung unserer 
Genossenschaften.

Berichterstatter: Oberrevisor Wiencek.
5. Wahl eines Kreisverbandsvorsitzenden.
6. Verschiedenes.

Zutritt zu dieser Versammlung haben sämtliche 
Mitglieder unserer Genossenschaften; insbesondere 
ist die Teilnahme aller Vorstands- und Aufsichtsrats­
mitglieder, Rechner und Geschäftsführer jeder einzelnen 
Genossenschaft erwünscht Auch Freunde des länd­

lichen Genossenschaftswesens sind willkommen.

Wir bitten, die Einladung den Mitgliedern bekannt 
zu geben und die Versammlung recht zahlreich zu be-

Mit genossenschaftlichem Gruss!

OS

I •

GS

OS
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$tftruhif 

ift aufgenommen.

Shi Stroll

(audj (£r6fen== unb Söofjnenftrofy) 

Wirb Weiter getauft.

9tei(^gtieryfíeflunfl§amt

9?euftabt 

(früheres ^rommitmnt).

Siotfkt, 

®dbfke, 

Su$erne, 

inmotbcc, 

9lai)grad,

SSicfrtt, 

^dufdifrit, 

gutterriitcnfamen, 

8Röbtenfamen 

offerieren unb taufen
Salino. 6tik.=6ia= mil Minis- 

ItmMift its

Sdiltf. SiitnitrM 

e. @5. ni. b.
©efcbäftd^ene 9teuft<$bt C®., 

SSaUftrafee 9łr. 3, gernruf 212.

^iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiniiiiiiniiiiiiniiiíii^ 
I Uebe SßragiS aitg, | 

I erreichbar b. telefon 229 g 

(Kaufmann Gröger).
I Słeuftabt D®, ben 26. 1. 20.

I Henridl, (teilt). ^reidtterar^t, g 

Skiite Cberfíra^ *

dimití« 

uni) fiijl. foips

empfiehlt jur Saat, 
freien »Hier uni) 

iülftnfmiite

tauft fortgefe^t ju hofften £age6pm[en 
Bruno Gabel,

9łeuftabt £D.=<S. Sülmer Śtr, 1.

003000003000000000000 

o In- und ausländische □ 

I Mi- ui anion i 

Q kauft jeden Posten
zu höchsten Tagespreisen g 

o Franz David, | 

0 Goldschmied und Graveur, 0 
0 Neustadt O.-Schl., Ring 50, 

QOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO
iRebaftion unb tiertag : 

ber 3»rfibrnbe be» ^r«i4us»íttuifle*
Vrurf t>on £>. UMuparb'S 9?nrt)fl. >H. iKridelt Wcnftabt Ü.»®


